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Von

o
Z. R. Schwindler .

Wien, .

zu baben bey Sebastian Hart ! in der Sin -

»erstraffe , beoHrrrn E' rund am Zk. Stephans -

H. upkkhsre , bey H rrn TvMic » an der Pe-
terörirche , und , - ^drm LebackgewöM

neben dem kramerischen Cosft hanic .



Le ; Okziwmer vermeid L brillanz 6e fgML
K' ev^AssoiLM 6' unesgmte LIon § ue ois . ve /
LZ Mdoi' iZe , 3 l ' gspeü 6u eslme yui 1' otsense
?sit LKsr ! es serxLns/excitL 212 VLn̂ ösnLol.

LLÄeaA /o?!



§. r,

t ^ener macht sich einen falschen Begriff vo »

den Pflichten eines Domherrn , wenn er

selbe in Absingung der Mette und täglicher

Erscheinung in der Kirche allein gegründet

jn seyn glaube .
§. r .

Dieser erfüllt selten seine Pflicht >wenn

er schon in der Wiege ein Canonicat besitzt ,

und ohne Beruf sich oft einem Stande zu

widmen gezwungen sieht , den er oft gernr

mit jedem Laycn vertauschete .
,)( 2 ^ §- Z-



Der Domherr und Canonrcus find un¬
terschieden , weil diese nach kanonischen von
Heil . Chrodegang , Btschoff zu Metz , gesäni -
i - reuiu Regeln , im 8» Achthundert gleichsam
klosteiHch zu leven ansi - ng. Die Satzungen
des . Chrodegangs haben iuei -stens durch den
Schuß Karl des grossen in - den Mainzifchcn
Kirchenverfirmml ««ge,r Anno 8iz . chRl' Auss
nahm gefunden , und da. sie an der Kirchenl-
vcrsammlnng von Hche « etwas mehr ausge¬
führt worden sind , hak man sie auch die
achner - Regel genannt ; daher . Hat die Ab¬
theilung der Chor - und Domherren ihren Ur¬
sprung viel spater kam der Unterschied der
regulirten und irreglikirecn Chorherren auf :
im zehnten JaHrhundsrt haben einige Chor¬
herren das gemeinschaftliche Leben verlassen ,
und ohne dem Armuchsgelübde nach Art an¬
derer Weltpriester sich imeigene Häuser gezo¬
gen ; die das gemeinschaftliche Lebe » fortge¬
führt , denen ist zum Unterschied der Name
der regulirten Chorherren geblieben , b) jene ,
welche den Heil . Evsebiüs von Verzoll , oder

den

H Mm sefj. d«i? Sosi-pK Walentin Eybeksp,-nc. p. II, §. . 202. .
b) Men schlag« nach bey RmNenstrauch 5-2.icg. V. iM. Lcci.



den Heil/ Augustin zum Stifter der regulirten

Chorherren machen, , irren sehr , weil man ,

obwohl beyde unter ihre Priesierschatt ein a, ' -

gemeines Leben einzuführen angefangen ha¬

ben , doch nirgends sindet , daß ihre Pries

- sier Canouici gewesen sind. , e)
§. - 4.

Die meisten denken , daß es' kein beque¬

meres Lehen in dem geistlichen Stande gäbee

a! s> Prälat oder Dömherr zu seyn : auch

ich würde ihrer Meinung beistimmen , wenn

ich nicht die Pflicht kannte , welche . jenem

' ManneZu erfüllen oblieget , der sich Domherr

nennen will .

r. Sollen sie ihrer Kirche fleißig beywoh¬

nen. ä )
' ,

Z. Ohne erforderlicher Gestaltung nicht län¬

ger als Z Molche von ihr ' wegbleiben , s )

X 3 Z. Daß

c>, §. Lmkros. -x, 8-. »ch V- rceU.
Z d-. z Lq. LoeXmci- s. I ' sX, Inw, ' - st
sir §. ,i . bey Hrr. ra ' von Rirgsr r--
v- - ket . . . , , ,

Pfründen Weider» veUieben. datz me qeprrun -
"tzet werde. e»P. /er . , - äe Melde, »s. ^oiaherr »
ader insb ' ssnde«^ schre' b' t d rß drr tridentinische
. Wrsvnrakh vor KsilbXXIV. esp, »r.

e) . Dev KSrch-nrakä 1d»qk. das n Tinnb- r : vo
X, Lrlaobnkß seiner Obern nicht verreise' «
di . f . und dni so' che Reisen sei»' «» Gewiss- »
überlassen werden, x. . . k. 7>«. 5». v. L Man ielecax .



Z. Daß sie dem Chor fleißig und in eigener
Person beiwohnen , k)

<4. Daß sie ihre kapirularische Versammlung
am ersten über dasjenige rathfchlagen , was
die Sitten , den Chor und den Kirchen ^
dienst betrifft .

Z. Daß sie dem Bischoff alle Achtung er¬
weisen . h)

Jene , welche diese Wichten erfüllen
- werden mit Recht Domherren genannt , ja
die Kirchengesetze fordern an den Domherren
nicht nur die Gottesgelahrheit und die Rechts¬
kurse , sonder » auch daß sie auf hohen Schu¬

len

IV. VII. Sr leg. nlt ! 6e Öleric. Lereü lrrlä . lest'.
XXiV. c-p. IL. 6e stef.

Die trchenkimiche Kirchenversanimlung sagt,alle sollen genöthigt seyrr. den Chor selbst ^
und nicht durch Bestelltes » versehen.

§) Die Kirchenvsrsammlung zu Bizetre Anno
die zu Toulouse -zyv. die zu Avignoir' 5S4. Vir. ; z. v^n Nixen nachdem er die Ver -

vsvnunq dieser Kirchenversammlung angeführt ,sagt 1 Es steht wirklich zu lesen, daß Dom¬
herren das Zeitliche so sehr am Herzen liegt ,,La8 man in ihrem Kapitel mehr von. wett' ichenals geistlichen Händeln hört , und in der That
weltliche Domherren sind.

I>> Da die Bischbffe alS Las Oberhaupt der Geist¬lichkeit angesehen werde», io flndfle es auch des
Kapitels . cax. Xov. 6e ins, gure chnt ab Ich»!. Lne
conssnlch Laxit. 6r ,L' snc. t ici. iv!' XV. >!. 6.
ste kcs.



len der akademischen Würden sich theilhaftig

machen ; und es folget , daß sie einmal

auch Lehrer waren , weil Wigger in seinem

IraÜ . VII . äs jurs L just . c. z. äuft . 20. n-

90. sagt : Ein Domherr , dessen Stelle frey ist ,

das ist , der weder Lehrer noch Prediger , noch

Beichtvater , und von anderen dergleichen

Diensten ledig ist , thut der Schuldigkeit der

Anwesenheit bey seiner Kirche nicht genug ,

wenn er etwa einmal des Tages in den Thor

geht ; denn obwohl nach dem Herkommen

bey mancher Kirche ein solcher , wie andre ,

seine Einkünften zu verdienen vielleicht ge¬

achtet ist , so ist er doch schuldig , die ganzen

Tagzeiken mitzubeten , so daß es nicht scheint ,

wie diejenigen von einer Todsünde zu ent¬

schuldigen sind , welche ohne rechter Ursache

gewöhnlich von einer , oder andrer Tag zel¬

te wegzubleiben pflegen . Bey dem van Llysl »

pari . 1. I' it . 7. cap. 9. §. 4.
§- Z-

Dle Domherren hatten vor Alters sehr

grosses Ansehen , denn bis auf die Zeiten des

PabstPiusV . haben sich dieDomherren v . Kom-

postel , Mayland und von Neapel Kardina¬

le ihrer Kirche genannt . Kardinal äs ?str «

sä Omst . LuZsn . IV . 1' om. 4. n. 6. A 7.

X 4 §- 6-



§- 6.
Erzbischoff Günther von Köln gestattete

den Canonicis , ihre Obern sich selbst zu wäh¬len , baß kein B' schoff die geringsten Präben - .
Den ohne ihrem Wissen und Willen jemanden
verleihen soll , und daß jeder das Recht ha¬
be , seine Wohnung ( mLuüonsm ) mit allen
den seinigen , einem feiiM Mitbrüdsr , wem
er wolle , zu vermachen . 8sno6 . Oolon . Rn-
» o 883. sprich lLi - trsseim 'ch. 2. x. 6,

§. 7-
Muratori bringt einige Privilegien in

Vorschein , worinn die Kaiser dem Erschösse «,
ausdrücklich versagen, ' den Cauonicis etwas
von ihren Gütern zu entziehen , zu vertau¬
schen. , oder sonst einen Eingriff zu thun . Mu-
rstori RütiPÜch- chtal . ' chcuv. V. IMc- ch. 62.

§. 8.
Alexander Hat die vornehmsten Amtsdiener

seinerK - rche , folglich anchDomhcrren den Car -
rinälen beyge; ählt . 0nuplrk. ?- lnvmiu8. IVlsbi-'
Ion . Oomment . in Or6,Isom . p. HZ. chom. II

§. 9.
Vor Zeiten hatten sie auch das Stirn -

recht . <ÄN. XVI . cz. 7. Laus. XVIII . ( Vn. kn.
ls. 2. can. III . c. i . 6s elM . cap. 22. 2?. cjZ
krWbsncl ,
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§. 10.

Daß sie dem Bischoffr untergeben find ,

folget aus §. §. und in 6ap . Xovit . 6s biz.

HND lunt . 3 p. rLl. sms conLenlu cgv . Anb Lonc .

I ' riä . , leT XV. cax. 6. 6e Ksk. wird gebo¬
ten , daß den Bischöffen allemal die ihrer
Würde schuldige Ehre erwiesen werde , daß
ihnen im Chor , im Kapitel , bey Bittgängen
und allen öffentlichen Auftritten der erste
Sitz und Platz , den sie sich wählen , einge¬
räumt werde , und bey allen Verhandlungen
ihr Ansehen, vorzüglich gelte .

§. ir .

Auch gdfreite Domkapitel sind schuldig ,
den Bisch off zur Besteigung seines Stuhls

zu beg- eiten , sich vor ihm , da er den Segen
giebt, - zu beugen , und auf sein Begehren
Versammlungen anzusagen . p,
r. ' I ' it . ch. c, 2 . V d "

§. 12.

Die Domherren dürfen bey Lebzeiten dem

Bischofs selber Rath geben in, Sachen , wo
es erfordert wird , seine Einwilligung zu er¬

theilen . i )
XZ §- iZ.

l) Der Bischofs soll in Enchen von Wichtigkeit
ohne dem Rath feines Kapitels nichts, ' unker-
nchinen. 8, Ixi »t . -p. »a Uvrf-N,. b-- e^vpr.



§- >3.
Cs kann auch jeder Domherr ein Ge -

fchäftstäger des päbstlichen Stuhls seyn.
6ap . lm. äs ileicr . Darum hält man heu¬
tiges L. ags dafür , daß weil sonst dazu be-
würdigte Geistliche erfordert werden , eins je¬
de Domherrnstelle in einem etwas weiteren
Verstand eine kirchliche Wurde sey. Meistens
sind selbe mit Adelichen besitzt , und Pa- st
Gregor iX. scheint jenen , welche die Ge¬
wohnheit tadeln , keinen zum Domherrn zu
machen , der nicht von? Adel ist , beyzutretten .
da er Gap. 26. 6e ? rWb . L spricht .

§- 14.
Bei ) einem erledigten Stuhl haben die

Kapitel nebst dem Wahlrechte k, ) , wenn es

ihnen

e?- Z- öc Dis' c. CrvL XV. dv. 6. c.
4. ör z. Nis, HU» nuur !> c. 7. cis
Ai-bin. H» « von Uiegg « 1»ü. )ur. Lee! , p.III . §. 2ZL. eclir. nov,

1c) Schon in der reffen Kirche hat nach dem
H-ntritt - eines ' BischoffS seine Sinkerlassens
Domgeistlichkeit die Versorgung der verwaistenKirche suf sich genommen. Als im I V. Jahr¬
hunderte die DonatiAen und ander« Ketzer sichan solche Kirchen wagen, und ihnen Männer
von ihrer Sekte vorzusetzen suchten, fleug man
rn dergleichen bischöflichen Städten d-e Inker -»entore « oder JntercesssreS abzusondern an:
weil manche die Einkünfte des ledige» Bis -
thums , oder gar das Viskhüm selbst, an sich
zu bringen suchten, mußte man sich um Mit-,

ter



thuen durch besondere Gesetze und Gebräuche

nicht genommen worden ist I) , auch die Ge¬

walt , sowohl in geistlichen Dingen , die nicht

nach der Bischoffswerhe m) sondern aus dem

ordentlichen Hrrtenämte siiessen u) und ohne

der Kirche und des Cyristenvylks Nachtheile

keinen Vorschub leiden , o) sondern auch in
' welt -

tsl umsehen. Im zehnten Jahrhundert kam
die Obsorge für die verwaiste Kirche dem Dom-
Kapitel allein zu. Diese« Recht ist ihnen auch i
durch päbstttche Ges-tzbri -fe, durch kvniglick-
Berordnungen , und durch den Rechtsbrauch
bMttiqet , auch in unserm Deutschlande , be¬
sonders durch die Verträge mit dem mainzl -
schenHofe wider die päbstliche BorbeKaltungen
gesichertworden- Man l-se -. z. 4- 6s kuppt ns§l .
Nr»! , in 6. ein . 14. ÜeMrx. ,6t ode«j. L ssp.
un- nochin « Dsn, 74- Lock- Lcc' . List' . bey dem
Gratian psrs VUl. c. 2L-. g ,. 8. 6,SA. sp.
ly. I.. 11. viis. VL' I . c. -6. T- damss Si. l . ,Z.
r 7 z. lZ- Sey LI-x. chtsiAl. rilir . Lcel. s-rc. i z.
L 14. viücrr . VIII . srt 2. § 7. L 8. und
Sey Jckstadt vputc. juriä . Dom. VI. opusc.
VII. §l Z°.

!) Z. B- in Landern , wo der Landsssürfi den
Bischvss ernennt .

Nl) Bey P. Engel sä rit. ne teäb vscsntr 1-1. ,z .

ni cisment . 6n. äs listn dl-' nscll. csp. nn. die
kcäe vsc. rit . 6. c. 244 äs chksx. 64 odeä. a. 6. äs.

> Flerst. in 6.

s) Ein Domkapitel ist nickt vermögend, ohn- ^

dringender Noth Dvmpfründe oder bewegliche ,
und i



welilichstt, ' welche zul- Handhabung des Kir--
chenstgattS , Sichersteü >ug der Landeshoheit
xZüiwÄäcerwirchschaftschlevmgchesortzt wer¬
de » müssen, cj) nach der Natur derSache selbst,
rmd der von kirchlichen und landesfürstlicheu
Gesetze » hestiWNten Weift , als Derrrettec
- es Bischvsss alles nschige zu serairlassen . r )

und unhEiche Gutes einMiehen' ; Güter ,Welch« ; ur Unterhaltung des BischossS qchören,
sind zu der Kapitekkauuner. zu schlage' ,, . Man
»t'!t (̂. llU?' . !XIL. ' OI.N. Zb. ^ Z. (an. 2.
csx s. z. Xe st-i. v̂ r. c. 4. -!e LIeA. in 6.
7. ögchs- Ä. MeiM. EXttlV . c r,s. l. öc
Z. z-e -arrg: rastir. van Lsxen I>. l. Vit. Vls .
c^x. Se ' Nie. 8- c»p. Z. IstiomLiin p I, D. z, csp.1°. Drnren är V,c. cp. ' IE . I II. cap. ^
Wiestner rcktft . ne Mi- ^»e^srr . r,

p) Nachdem seit Otto IV. die Kaiser der Kirche »
zum . .̂«sten das l legalienrecht dabei, siadren
lassen, so Hasen die Dsuckavitel die OSsi- rq-des sejtl -chen und des Geistlichen sich zugeeiMnee, worrnnen . aM, .die drri . und Gewohnher-ten da und dort gesichert worden.

>) Dey Rauttnstrauch Inst. stur. Lccl. §. xzZ.

r) Vrn. Lftt-kl p. e ' ?ix. 7. Sj. sch. ri,
vic, an .! kll. e. <. bey gelsiatk Kguft.
lUriki. ! oM. tl . oga .. Vtl. s. 77. öe stgi.enr. n)0
von Dingen , derer sich die Domkapitel rvidss
Recht amnaffen , Vieles gesaKt wird.
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§. 15 . .
Was ein Kapitel zur Zeit des erledig - '

tm Stuhls vermag , dasselbe muß es auch in"

der Zeit vermögen , wo die Bischoffswahl ver¬

hindert ist, nur daß also im letzten Falle sich sol¬

che Geschäfte mehr anhäufen , welche keine »

Vorschub ohne Nachtheile der Seelen , der

Kirche und des Dsthums leiden . Man kann

also - auch die Vergebung der geistlichen , dem

Brschsff sonst gehöriger Pfründen , dem Ka¬

pitel nicht absprechen . 6. un. its 5eä. vac. tät.

6. Man schlage nach chey Rautenstr « ! mt.

Im' . Ichclsüaü . §. ZAA.
§. 16. i >

Die Unternehmungen , zu welchen de-Z

Kapitels Einwilligüng erfordert wird,/sind
solche , welche die . Gerechtsamen oder Bür¬
den des Bisthums , oder die Gerechtsamen
oder Bürden des Kapitels betreffen , und

folglich den Stand der Kirche oder des Ka¬

pitels ändern möchten .
§- - 7-

Die Domherren müssen rechtmäßig zum
Kapitel versammelt werden , und es wird er¬

fordert 1. Daß sie der Nschoff zusammenru¬
fe , oder wenigstens auf feinen Auftrag der

'
Domdechant » <7onc. Iriä . lech XssM . c, 6.

äs
2. Daß
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2. Daß das Kapitel in der festgesetztem
Zeit oder wenigstens doch in der gewöhnli¬
chen Zeit gehalten werde .

3. Daß die Domherren mündlich ,
oder durch Briefe , oder durch Glockenzeichen
einberufen werden 6. zo. 6s Lisch

4. Daß sie am rechten und gewöhnli¬
chen Orte , welcher bey uns die Kapitelstube
heißt , zusammentreten ; wiewohl sie der Ti¬
schoff auch in seinem Ratbssaale versammeln
darf . Man sehe bey Lar6 . 6e Duos Dom. I.
6e sän . 6ils . 27. Dom. III . 6s Rs §. 6ilc . Zz.
bey Barbosa üs Lanon . s. zz. bey Leuren
6s lor . Lsnel . k. II . p. 671 .

§. 18. !
Cs müssen alle , welche im Kapitel Stimm

haben , wenn sie anders nicht abwesend sind, ^

einberufen werden . Lauch X. c. 2. cx. 10
cKp. 5. 6e bis , ^ UD bunt a kresl . Es müs¬
sen auch Abwesende einberufen werden

r. Da ein Vorsteher erwählt werben
soll. Lap . 42. 6s elsD .

2. Da es um die Aufnahme eines Dom *
Herrn , oder um die Verleihung einer Dom -
pfründe zu thun ist.

Z- Da die Sperr des Gottesdienstes an¬
zukündigen ist: Lax. . 8. 6c oKiL. or6 . in 6.

4. Ja
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4. In äußerst wichtigen oder wenigstens

solchen Geschäften , da man dem alten Her¬
kommen nach auch abwesende Domherren ein¬

zuberufen pflegt .
§- 19.

Es geschieht oft aus Nachläßigkcik des

Mschoffs , oder Domdechants , daß, nicht alle

zusammmberufen werden , und sie können

in diesem Falle sich über diese Unbild beschwe¬
ren , und machen , daß alles , was in ihrer

Abwesenheit geschehen , für ungeschehen ge¬
halten werd' e. Lax . 28. Lr 36. äo DIsÄ .

§- - 0.
Der ganze Rathschlag gilt dazumal nicht ,

wenn zwey Dritthcile der Domherren nicht
einberufen worden , D. Z. ftcz. czüoä cujux ^
Mc univers . nom. I>. Z. 6o vsarst . in vr6 .
kailerimix 6ekAeÄ . ozn. 11. n. 42. Karbols äs
can. 50. UViellner D. III . tit . n. isiZ .

§. 21.
Da ich nun von den Pflichten eines Dom ,

Herrn , von ihrem Ansehen , und ihrer Macht
gesprochen habe , so wage ich es als eine klei¬
ne Anmerkung beyzufügen , daß es wider
alle Vernunft streitet , wenn ein Geifllichex
jN der nämlichen oder verschiedenen Kirche
mehrere Amtswürden ober Pfründen haben
soll , da doch ein jedlier täglich « nd persönlich

be- >
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bedient werden will : noch unschicklicher ist

es , wenn sie in öffentl - chen Epaziergängrir

dir Mis - cocML zu Machen sich bestreben ,

und sich Dadurch noch . mehr die Hochachtung

und Verehrung derjenigen entziehen , welche

ohnehin laue Christen zu werden schon be¬

ginnen , ch, »









«

M


	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	Seite 4
	Seite 5
	Seite 6
	Seite 7
	Seite 8
	Seite 9
	Seite 10
	Seite 11
	Seite 12
	Seite 13
	Seite 14
	Seite 15
	Seite 16
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]

